
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz   Berlin, 9. Juli 2014 

 

Anhörung 

zur Umsetzung der Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

26. Februar 2014 über die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutz-

rechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Rechte an Musikwerken für die Onli-

ne-Nutzung im Binnenmarkt („VG-Richtlinie“) 

sowie 

zu weiteren Änderungen des Urheberrechtswahrnehmungsgesetzes 

 

Frist zur Stellungnahme: 15. September 2014 

 

Am 10. April 2014 ist die „Richtlinie 2014/26/EU über kollektive Wahrnehmung von Urheber- 

und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von Mehrgebietslizenzen für die Online-

Nutzung von Rechten an Musikwerken im Binnenmarkt“ in Kraft getreten (ABl. L 84 vom 20. 

März 2014, S. 72 ff). Die Richtlinie ist bis zum 10. April 2016 umzusetzen.  

 

Zudem wurde im Koalitionsvertrag für die laufende Legislaturperiode vereinbart, die Aufsicht 

über die Verwertungsgesellschaften effektiver bzw. Verhandlungen und Streitigkeiten über 

die Höhe der Privatkopievergütung schneller, effizienter und einfacher zu gestalten. Außer-

dem soll eine Hinterlegungspflicht für gesetzliche Vergütungsansprüche eingeführt werden 

(vgl. Koalitionsvertrag "Deutschlands Zukunft gestalten" Abschnitt „Reform des Urheber-

rechts“, Seite 133). 

 

Gesetzgeberischer Handlungsbedarf ergibt sich also zunächst dort, wo den verbindlichen 

Vorgaben der VG-Richtlinie keine entsprechenden Regelungen im Urheberrechtswahrneh-

mungsgesetz (UrhWG) gegenüber stehen (dazu Teil I der Anhörung). Handlungsbedarf kann 

sich weiter dort ergeben, wo optionale Vorgaben der VG-Richtlinie Gestaltungsspielräume 

für den nationalen Gesetzgeber eröffnen (dazu Teil II der Anhörung). Weil die VG-Richtlinie 

nur eine Mindestharmonisierung beinhaltet, kann der deutsche Gesetzgeber bestehende 

Vorgaben im UrhWG beibehalten oder - insbesondere entsprechend den Vorgaben des Koa-

litionsvertrags - neue Regelungen schaffen (dazu Teil III der Anhörung). Diese Anhörung 

versteht sich nicht als abschließende Darstellung der regelungsbedürftigen Fragen. Daher 

können mit den Stellungnahmen auch weitere Regelungsvorschläge im Kontext der kol-

lektiven Rechtewahrnehmung unterbreitet werden (dazu Teil IV der Anhörung).  
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Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz gibt Gelegenheit, zu den nach-

folgenden Fragen Stellung zu nehmen. Bitte senden Sie Ihre Stellungnahme elektronisch  

 

bis zum 15. September 2014 

 

an folgende Mailadresse: Referat-IIIB3@bmjv.bund.de. 

 

Teil I - Verbindliche Vorgaben der VG-Richtlinie 

 

1. Sollte der Begriff der „nicht-kommerziellen Nutzungen“ in Artikel 5 Absatz 3 und 8 konkre-

tisiert werden? 

 

2. Artikel 13 Absatz 1 regelt, dass Organisationen für die kollektive Rechtewahrnehmung 

Einnahmen spätestens neun Monate nach Ablauf des Geschäftsjahres verteilen und an 

die Rechtsinhaber ausschütten müssen, es sei denn, die Frist kann aus objektiven Grün-

den nicht gewahrt werden. Sollte die Vorgabe „objektive Gründe“ weiter konkretisiert wer-

den? 

  

3. Sollten die in Artikel 17 geregelten Informationspflichten für Nutzer näher bestimmt wer-

den? 

 

4. Artikel 34 Absatz 2 sieht vor, dass für die Zwecke des Titels III der VG-Richtlinie hinsicht-

lich konkret benannter Streitigkeiten ein alternatives Streitbeilegungsverfahren durchzu-

führen ist. Sollte mit dieser Aufgabe die Schiedsstelle nach dem UrhWG betraut werden, 

oder erscheint eine andere Stelle besser geeignet?  

 

Teil II - Optionale Vorgaben der VG-Richtlinie 

 

5. Artikel 7 Absatz 1 erklärt bestimmte Richtlinienvorschriften auf Rechtsinhaber für an-

wendbar, die zwar nicht Mitglied einer Organisation für die kollektive Rechtewahrnehmung 

sind, jedoch gesetzlich oder aufgrund einer Abtretungs-, Lizenz- oder sonstigen vertragli-

chen Vereinbarung in einem unmittelbaren Rechtsverhältnis zu dieser stehen. Nach Arti-

kel 7 Absatz 2 können die Mitgliedstaaten weitere Bestimmungen der Richtlinie auf diese 

Rechtsinhaber anwenden. In welchem Umfang sollte von dieser Option Gebrauch ge-

macht werden?  
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6. Artikel 8 regelt die Maßgaben, nach denen die Mitgliederhauptversammlung von Organi-

sationen für die kollektive Rechtewahrnehmung stattfindet. Die Absätze 7, 8 Unterab-

satz 2, Absatz 9 Unterabsatz 1 Satz 2, Absatz 10 Unterabsatz 2 und die Absätze 11 bis 

13 räumen den Mitgliedstaaten dazu verschiedene Regelungsoptionen ein. In welchem 

Umfang sollte von diesen Optionen Gebrauch gemacht werden? 

 

7. Artikel 13 regelt unter anderem den Umgang mit nicht verteilbaren Beträgen. Über die 

Verwendung nicht verteilbarer Beträge entscheidet nach Artikel 13 Absatz 5 die Mitglie-

derhauptversammlung. Artikel 13 Absatz 6 eröffnet den Mitgliedstaaten die Möglichkeit, 

die zulässigen Verwendungen von nicht verteilbaren Beträgen einzuschränken. In wel-

chem Umfang sollte von dieser Option Gebrauch gemacht werden?  

 

8. Nach Artikel 34 Absatz 1 können die Mitgliedstaaten vorsehen, dass hinsichtlich der dort 

näher bestimmten Streitigkeiten ein alternatives Streitbeilegungsverfahren durchgeführt 

werden kann. Sollte von dieser Option Gebrauch gemacht werden und wenn ja, sollte mit 

dieser Aufgabe die Schiedsstelle nach dem UrhWG betraut werden, oder erscheint eine 

andere Stelle besser geeignet?  

 

Teil III - Weitere Änderungen 

 

9. Das Urheberrechtswahrnehmungsgesetz sieht in § 1 Absatz 1 UrhWG eine Erlaubnis-

pflicht für die kollektive Wahrnehmung von Urheber- und verwandten Schutzrechten vor. 

Sollte die Erlaubnispflicht beibehalten werden? 

 

Titel III der VG-Richtlinie regelt die Voraussetzungen, die Organisationen für die kollektive 

Rechtewahrnehmung bei der Vergabe von Mehrgebietslizenzen für Online- Rechte an 

Musikwerken erfüllen müssen. Sollte die Tätigkeit auch insoweit erlaubnispflichtig sein? 

 

10. Die Richtlinie bestimmt in Artikel 13 Absatz 1, dass die den Rechtsinhabern zustehenden 

Beträge gemäß den allgemeinen Grundsätzen für die Verteilung regelmäßig, sorgfältig 

und korrekt zu verteilen und auszuschütten sind. Nach Artikel 15 Absatz 2, Artikel 28 Ab-

satz 1 gelten entsprechende Pflichten auch im Verhältnis von Organisationen für die kol-

lektive Rechtewahrnehmung untereinander bzw. bei der Mehrgebietslizenzierung von On-

line-Rechten an Musikwerken. Sollten bei der Umsetzung dieser Richtlinienvorgaben die 

Pflicht zur Aufstellung von Verteilungsplänen in § 7 Satz 1 UrhWG und die Vorgaben von 

§ 7 Satz 2 UrhWG beibehalten werden?  
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11. Die Richtlinie lässt es zu, dass Verwertungsgesellschaften, soziale, kulturelle oder Bil-

dungsleistungen erbringen (vgl. etwa Artikel 12 Absatz 4). Sollte die derzeit geltende Be-

stimmung in § 8 UrhWG insoweit beibehalten werden, wonach Verwertungsgesellschaften 

Vorsorge- und Unterstützungseinrichtungen für die Inhaber der von ihr wahrgenommenen 

Rechte oder Ansprüche einrichten sollen? 

 

12. Eine Verwertungsgesellschaft ist nach § 11 Absatz 1 UrhWG ausdrücklich verpflichtet, auf 

Grund der von ihr wahrgenommenen Rechte jedermann auf Verlangen zu angemessenen 

Bedingungen Nutzungsrechte einzuräumen (Abschlusszwang). Sollte diese Regelung - 

kombiniert mit der in § 11 Absatz 2 UrhWG vorgesehenen Hinterlegungsmöglichkeit - an-

gesichts der Vorgaben aus Artikel 16 Absätze 1 und 2 modifiziert werden? 

 

13. Die Verwertungsgesellschaft ist nach § 12 UrhWG grundsätzlich verpflichtet, Gesamtver-

träge zu angemessenen Bedingungen abzuschließen. Sollte diese Verpflichtung beibehal-

ten werden? 

 

14. Wie kann aus Ihrer Sicht die Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften effektiver aus-

gestaltet werden (vgl. Koalitionsvertrag, Seite 133)? Ist es in diesem Zusammenhang er-

wägenswert, für Streitigkeiten über Verwaltungsakte der Staatsaufsicht den Rechtsweg 

zum Bundespatentgericht mit letztinstanzlicher Überprüfung durch den Bundesgerichtshof 

zu eröffnen, der ansonsten in Urheberrechtsfragen letztinstanzlich urteilt? 

 

15. Wie können nach Ihrer Auffassung die Verhandlungen und Streitigkeiten über die Höhe 

der Privatkopievergütung schneller, effizienter und einfacher gestaltet werden (vgl. Koali-

tionsvertrag, Seite 133)?  

 

16. Wie sollte aus Ihrer Sicht eine Hinterlegungspflicht für gesetzliche Vergütungsansprüche 

ausgestaltet sein (vgl. Koalitionsvertrag Seite 133)? Insbesondere: Wie sollte der zu hin-

terlegende Betrag bemessen werden; sollte die Möglichkeit einer Überprüfung der Höhe 

der Sicherheitsleistung eröffnet werden? 

 

Teil IV - Sonstige Änderungen 

 

17. Welche sonstigen Änderungsvorschläge im Kontext der kollektiven Rechtewahrnehmung 

sollten aus Ihrer Sicht aufgegriffen werden? 

 


